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Die japanische Verfassung:

Inr möglicher 'Beitrag zurSynth~se!vonOstund ~West*

von

Takashi Teshima**'

Inhaltsübersicht

, 1. Ein leitung

n. Ä~ßere' Ei~fensciiafterr der japanischEmVerfassungerr

'ill,' Innere -Eigenschaften der', Verfassung . von 18S9

IV. Innere' Eigenschaften,der'Verfassung 'von' ,1946:

.(1) Demokratee
V. Fo:rts.: ,(2) .Pazifismus,

VI, Schluß

~. Text der 'Vorträge' gehalten vom Verfasscrarri: 5., Juli 19S3:amStaats~
und Völkerrechtstheoretischen Seminar (von Prof. Kaiser.. mit Prof.. Be
~~{Islavsk~, Möskati,' als' Bes~~hef)' deriJni~ersität'Frelhu'rg' i. Br"so~ie
,,~. miteÜlige~iModifikati6rien; mit sc'hweizedsdren Beispielen L am 26.'Ma!

!' 198.3, an .der Rechts- undStaatswissenschaftltchen Fakultät der ;Uni:ver;sit~t

Zürich und am 2. .November 1983 am öffentlich-rechtlichen Doktoran
denseminar (von Prot Saladin) der tJniver~itätBe~~. :'DerVorfr~g~~til
würde' beibehalten. '
** ,0. Prof. i Dr, iun", Inhaber des, .Lehrstuhls.. für Staatsrecht an der-' - ," . ~ . '.' .-. - " " " . ". ,-, ,. ,,' -'" .., ,,,',,'., . - . ,

Universität Kyushu/Tapan. Veröffentlichungen: zehn Bücher (im Japani-
, schenjsowie vi~le Atifsätze unaAbha'tldiungEm, von denen vie~ aiiicieritsch
geschrieben und,' in' Deütschländ"pt1bliziert,wutden:,''Fheorie' urid' Praxis
der Abberufung von Bürgermeistern und, Gouverneuren in' Japan .on:
Archiv, für Komrnunalwissenschaften, Jg: z-Ü,. :i963);Über den Verwal
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1.

IIl:sechs Jahren begrüßt die Welt das Jahr 1989. Wahrscheinlich

kennen die Europäer die Bedeutung dieses Jahres gut. Ja, das 200.

Anniversarium der französischen Umwälzung!Wieviel von ihnen

wissen aber:, daß es auch das Zentenarium der japanischen

modernen Verfassunggebung ist?

1889, gerade ein Jahrhundert nach der Groß-Revolution in

Frankreich hat sich Japan, ' das damals neugeborene sog. Kaiser

reich Groß-Japan, seine erste Verfassung im· europäisch-neu

zeitlichen Sinne gegeben. Selbstverständlich, hatte .es, wie es sich

bereits seit dem 3: Jahrhundert auf den, fernöstlichen Inseln als

einen selbständigen Einheitsstaat behaupten konnte, insoweit seine

eigene Verfassung immateriellen Sinne gehabt;.' Sie blieb aber

zum größten Teil ungeschrieben und war inhaltlieh von der sowohl

einheimischen als auch chinesischen Rechtstradition und -kultur

bestimmt. Es ist 'also erst nach dem Beginn der Internationali

sierung und Modernisierung Japans in der zweiten Hälfte des 19.'

Jahrhunderts, daß dort von der geschriebenen Verfassung abend

ländischen Stils die Rede sein ,kann. Die erste moderne japanische

Verfassung VOl).' 1889,; formell 'die Verfassung des Kaiserreichs
. . . - . . .

Groß-Japan genannt, .galt bis 1947, \\:'0 an' ihre Stelle eine neue,

d. h. die bestehende Verfassung, die offiziellnunmeht schlicht die

Verfassung des Staates· Japan heißt, getreten ist. 1)
. . ' ,,'. "

Auf diese nicht lange, aber immerhin schon fast' einhundert

Jahre zählende moderne Verfassungsgeschichte Japans, zurück

blickend, möchte ich nun daraus eine Zwischenbilanz im Sinne

des Give'-and-Take .zwischen 'Europa und Japan, allg~meiner
zwischen. West 'undOst,ziehen. '

Neulich habe i~h einen Bericht in deri.Neuen Zü~~her Zeitung"

1} Füreinen geschichtlichen Überblick empfehlenswert: jun'ichi Mura
kami, 'Einführung in die .Grundlagen des japanischen Rechts, .Darmstadt
1974. . '\
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gelesen, der mit dem folgenden Satz anfing: "Japan, das vor nicht

langer Zeit in erster Linie als Imi~~tor westlicher Technik gegolten

hatte, is~. seinerseits zu eipem ,Beispiel' geworden, das auf
" : i .. i , .: ' • • ' '

nachahmenswerte Prinzipien einer erfolgreichen Entwicklung hin

analysiert wird, "2) Obwohl uns Japaner der erstere Relativsatz
l. ;-'

dieses Satzes subjektiv bitter, abstößt, indem er uns an, die Zeilen
, '. , .0' .., , .. " ,_, , ,.. ,"

des "Meinen Kampfes" erinnert, . in den Hit/er die japanische
,: .\' ",,' - ,i .; I <:, :."1: _ "..... ' ': ,.

Zivilisation als die der "Mondlicht" herabgesetzt hat, so scheint
" .' .,' ,"', 'i,' .i " • t _' " , .1

doch diese Bemerkung einer der führenden europäischen Zeitungen
. ,'- , '. t· ,', " " " J " ' ••'"

als Ganzes objektiv treffend zu sein. Hoffentlich ist es der Fall. . .. .. . ...,

nicht. nur im Bereich, des, technischen Ingenieurwesens, sondern
'"" .' "", '. , ..... ; ,.: '.~ .: .. ,. ' '

auch auf dem Gebiet der sozialen Technologie. Ich willversuchen,

das in meinem,Fach'Staatsie.cpt zu e~e~J)lifizieren. .Zwar haben
. ") , ,

wir in" diesem Feld immer noch einen großen Einfuhrüberschuß im
, ..;' ' • : ~ ,: 1 ' - ',' .-- • ,- '. " ;' -~

~emerkenswerten Kontrast zu unserem" Außenhandel ,mit einem

heutzutage .oft heftige, internationale Reibereien verursachenden
. .

starken Ausfuhrüberschuß. Allein es ist. meines Erachtens jetzt
, ", ~ , 1 '''.1

hauptsächlich die Sprachmauer. d. h. besonders die Schwierigkeit
, > ,'., '. I" ", .. . ,. .

der japanischen Sprache, die in der Rechtswissenschaft Export aus
• , • •• < ,.-.. ... • ,

Japan nach wie vorverhindert oder erschwert, gerade umgekehrt
,

wie die angeblich im Außenhandel den Import hemmende Zollbar-
, . " "...' ,.'.

riere, und wenn manüber die!)e Mauer klettern würde, dann könnte

man do'rt nichtgeringe originelle Entwicklungen und' Erfahr~ngen
.. ' .. .. " r,,;, ," .':'" ; ,

verborgen finden. Ob diese Entwicklungen und Erfahrungen auch
, ." .. • - ., -, .-.". .', .' < • .. ""

"nachahmenswert", seien oder nicht, bleibe für jetzt dahingestell t.
" , .' .. . ..,'. ~ ," .; ,-<, .. i -;" .. '\' ,

Zunächst darauf. aufmerksam zu machen, darum handelt es sich

hier.

'Die folgenden' Ausführungen teile ich' in zwe'i Teile ein,

nämlich d~n'" Teil' 'der äußei~n eIl) ", 'und' den "Teil der inneren

Eigenschaften der japanischen Ver;f~ssung;(Ill, IV und V).' .

2) NZZ v, 21. März 1983, S. 17.'
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;- ." ...r.
, ,

',', De'( erste' 'Teil' b~triift"~'die ' außereFoJ:"~deJ:" 'Ver'fassungs~
I " ; , • ... . r .•. , •. f. ,,_struktur. '. . , :-"l " " i ,', ;:-

,. ,. " • : r" ~" I ; I '\ ": . ,1 "

"'Hier'list hervorzuheben; daß" unsere 'Verfassungsge'schichte
. u' v.: .., ,,"..., ;-. ( ~ " ',', ",', ;', '" ~.' I :; . " . : . 7; '," •. ~",._. ;.:. . "'~ ".

während der letzten 94 Jahre keine 'Revision erfahren hat,' bis' auf
.:. ,~ '.," - _. .' " :',", ".... ; '., .... ~-~'-",i .. .: ". :.'. ~ ") ',,':"",'.\ ,:'. ' .

eineeinzlge,' und zwar große Ausnahme: die angebliche Totalre-

vi~i6ri vo~ 1946~,auf .: die' gleich nach4er 'eingegang~nwerderiwird. '
Was :fur eiri' 'Geg~hsatz':zuriiFal1'Von'Detit~chlknd,-. wo' i'.B.· da'~

Grundgesetz >für die:B:uridesrepubÜk von 1949 im: Zeitraum ~eiri~s
34'::'jährigen 'Bestehe~sbereits: 34: Teiländerungen vorgenommen

..... " ':." . - ;' ," ....~ . -' -;". i ,:'~. "I .\.' .': ..:; .' . ",' ',.:'_' ' .. , __ 'l", ~. ,.'~.. "'.,' .'

hat! 3) Wie vielleicht bekannt, hattaufdie Aus-iurid Fortbildung

der' ait~n kaiserlicheri :\reda~sung" ]a:paris d~s'delitsche, v()r' äll~m'
pre~ßi~che'St~atsr~ch{~irien großen ',: El~fluß"arisgeü bt, ' und' ;sei~e'
gegeriwärtige Verfassung" ~tlrde rind' i~tihr~;~~its ~onder

am~rikanlsch~ri Konst'ltüÜbn sta±-k'beeinfltißL: 'Das gÜt natllrlich

~o~~hi 'für"die' Form' als" auchfifr"'deil Inahn>;derVerfass~ngs~
s:truktui,: uridtnan' 'hat 'in' Japan dii~es~lrnmung,"U:nd,;rz~'ardie

eischwe~te Bestimmung der Veffas'sungsä'nderuhgauch als ei'ne

west1i~he 'E'rfi~dungzum,' K~mprotTIiß '~wisch~'~Rigidität' und'
• - - .~ ,....' . . _ )'. .' ,1· .'. ," , '. , • '\ ,_ ;. ". • " ': .'. " .'

Flexibilität der Verfassungsurkunäeübernommen. So 'hatte unsere

Verfas~ungv~n lS89 'in 'Art. 13 vorgeschrieben, ~ie s~i;~uf eile
~. ~ . ~i' : '. : ' , ," - - . . \ .', ' t '. .. ! .. -. "': , "'.: '; _' ;, ;. \ . ; '", •

Initiative' des Kaisers vorn Reichstag, d, h.dem' Adels- und dem

Abgeordnetenhaus, :in An~esenheit von mindeste~~:~wei Dri'tteln

der' Mitglieder jedes Ha~~es mit 'ei~sfi~mig,en'Beschlü~~en'j~~it
• _ _.' " ,: ,. • .... I ". ';. . :_ : • : _. t: :'_. ~ ..~: ",i .: " '. -. ' " , ' '; .: ',: •_ ,~ "

einer Mehrheit 'von - mindestens zwei Dritteln' der anwesenden-

Mitglieder: zu ändern. Merkwürdigerweise hat man, allerdings

bi~ 194657 Jahre 'lang ~ie" von :"dieser Besti~~udg):;e~rÄ-uch
ge~i~ht. ,:'Xuch in "Axt: '9'6 unse,ier'neue~' bz~. 'geg~~w:ä~tig€m

f '} '" ,.-' ,I' .~'.. ; ,,' .. ., ( ";,.:' ,"~',.:'.' 1,-:<,'. ",-;

3) Fassung für die Vorträge in der Schweiz: "Was für ein Gegensatz
zum Fall der Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft
von 1874, die im Zeitraum ihres log-jährigen Bestehens bereits etwa 100
Teiländerungen vorgenommen hat!", '
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Verfassung kann man' eine' entsprechende .Verfahrensvorechrlft

finden;' nach, der ihrerRevision ·'aufdie· Initiative, desParlaments,

.nämlich, der beiden- Häuser: -des Abgeordneten- und des Rätehauses.

.rnit Zustimmung, von: mindestens. zwei Dritteln aller Mitgliederiin

uedem Hause vom jetzt souveränen Volke in einer Volksabstimmung

mit: einer Mehrheir. der .,"abgegebenen' :St immen i .erf0 lgen.r-so 11.

Abgesehen-davon, daß; diese Bedingungen.ials-einBeispiel. der- von

Lord Bryce: sogenarmten~,rigidconstitution"sehr schwer .zu erfüllen

sind-: ist es, doch auch-hier eine Jl'atsache.idiecden -Beobachtern

sogleich in die Augen-fätit.i.daß i die ,neue .Verfassung .inzwischen

ihserseits 36 .Jahre ganz. -unberührt bleibt: .Man denke vergleichend

an' .dle cPraxis deriden japanischen' als Muster. gedienten ;oder

dienenden deutsehen bzw.ramerikanischen Verfassungen-in dieser

Hinsicht. Wie oben: .am . Grundgesetz für die' Bundesrepublik

Deutschland angeführt.. haben diese zigrnalAnderungsgesetze bzw.

amendments gehabt. 4) . "

Wo kommt dieser markante, Untenschied.her? Ein-Grund dafür

könnte es sein, daß die ;A.rtuncl Weise-desVerfassungsregelung

bei: uns sorkurz und einfach.i-ist, daß' .ihre.: Auslegung und :An

wendung-weit .auszudehnen ist, um.·ihreJ()rmale'wörtliche'Reform

ni:cht'notwenGlig zu machen. ;;0 bestandidie i.alte i kaiserliche

Verfa,ssung,a,usn1,lr 76;; Artikeln, jeder,.yon .denen, seinerseits.jn

einem ,;oder einigen.i.äußerst -knappen Sätzen. ausgedrückt war.
, .• ' I. ,:' ,: ',., '.. • '. _; .'" " '., :J'" _'_" -.' ," ..... ;."-' -,' '. _

,Was die neue Verfassung angeht, bet rägt jetzt .die Zahl der Art ikel,
• ; ~.: ';,)" .,;:; '. 0 ' : f" > : ,',; • ' ; " ••,]. - ", ;';~".:' :: -- • ". <' _' . ". "

ausgenommen einer längeren Präambel, 103 und der Satzbau

·jegliches Artikels: ist. etwas'" komplizierter geworden, "Trotzdem

6b'bt,'sogar 'sie, 'ihrE;; Bescheiden:heit ab,i.wenn,man. ~i~'\~';:'c. dem
::~',;I ,: :', .i',.','·:" .; _ ;"~," -,:j'; .;. < ~ .'; t >1(,' ~1<;- '.> " " "'; i",«", ,c ,-' '.>'~'

Grundgesetz tür, die- Bundesrepublik Deutschland-gegenüberstellt,

das'mif vielen Einschaltarrikelh 111li"der';' a1i:hia'beüsc'l1'en Zu-
t b '.t.. .,,' 'b";; .': " bi "1'" 'd U"'b . ..... .; d

sa,z ezelC,HTI:UTIK "fi., "1 ;, ),G , sogar l5:lu(' un .. ..ergar1gs- un

,.':4,;) Fassung. für dte-Vorträge.än der -Schweiz: j;Wiedie oben, angeführte
.schweizerische' Bundesverfassung haben diese: 'auch ztgmal ':Aendertulgs
gesetze bzw. amendments gehabt. "
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Schlußbestimmungen heute aus 172 und zwar. nicht· selten

sehr langen und verwickelten Artikeln' zusammengesetzt ist."?

Diese Kürze und -Einfachheit vder Bestimmungen der japanischen

Verfassung wäre als eine Konsequenz der.' typisch orientalischen

Rechtskultur oder -tradition zu verstehen" in der das Regieren mit

Tugend, .d. h. mit möglichst geringen Rechtssätzen . für Ideal galt.

."Drei Artikel genügen einem Gesetz", so· hieß ein alter chinesischer,

auch in Japan bekannter Aphorismus•. Solche Rechtsauffassung

ist fremd im Okzident, wo man sich immer bemüht hat, das Recht

nach Möglichkeit genau und näher zu gestalten..

Wie es auch immer sein mag, ist diese' praktische Bestän

digkeit gariz.bemerkbar als eine äußere Eigenschaft der japanischen

Verfassung (en), Eine gute Eigenschaft. - Sogar .könnte man

sagen, würde' man auf die Rechtsstabilität, näher gesagt: die

Stabilität des stufenförmigen Rechtssystems mit der Verfassung

an der Spitze Wert legen. In der Tat lautet Art. 98 der Verfas

sung des Staates Japan: ;;Diese Verfassung ist das oberste Gesetz

desrLandes" und das Kaiserwort .anläßlich der Verkündung der

Verfassung .des' Kaiserreichs Groß-Japan betonte ihre "ewige,

unvergängliche Grundgesetzlichkeit". 6) Daß' diese Stärke. aber

zugleich -eine Schwäche' als Kehrseite der Medaille bedeutet, ist

unschwer' zu spüren. Ich habe bereits die- Kürze und Einfachheit

der Verfassungsregelung und' damit den breiten Spielraum der
, .

Verfassungsaüslegungund -anwendung in Japan als einen Grund

.' ;5): Fassung für die Vorträge in der Schweiz: "Trotzdem hebt sogar sie
ihre Bescheidenheit ab, wenn man sie e. c. der schweizerischen Bun-

·desverfassung gegenüberstellt, die' mit vielen Einschaltartikelri mit" der
·lateinischen Bezeichnung ,bis', ,ter', ,quater' usw.' und Uebergangsbe
stimmurigen heute aus beinahe 200 und zwar nicht selten sehr langen
und verwickelten Artikeln zusammengesetzt ist. "

6} Zur deutschen Übersetzung des Wortlautes der japanischen Verfas
sungen wurden hier und im folgenden Withelm ROhl, Die japanische
Verfassung.rFrankfurt/M> Berlin 1963, und ·die authentische englische

·Translation .von der japanischen Regierung ("The Constitution.offapan")
zu Rate gezogen.
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der dortigenVerfassungsunveränderlichkeit erwähnt. Gerade in

dieser großen Ausdehnungsmöglichkeit,diederVerfassung häufige

Revisionen unnötig 'macht und so .ihrer Sicherheit .dienen soll,

steckt paradoxerweise die Gefahr der Bedrohung derselben

Verfassungssicherheit. Denn Kautschukparagraphen müssen an

ihrer normativen Kraft einbüßen und unter der unverletzten

Oberfläche könnte diese Einbuße an materieller Rechtssicherheit

vor sich gehen. Das war eben der Fall am Endstadium der alten

Verfassung. ihre schlichte, deshalb vage Regelung der kaiserlichen

Prärogativen insbesondere erlaubte zwar in den ersten zwei

Dritteln ihrer Geschichte allmählich' deren Interpretation und

Ausübung in der demokratischen Richtung: indem man die

verfassungsmäßig, d. i.' Art. 10 n~ch omnipotente Personal

Prärogative' des Kaisers dazu benutzte, den Vorsitzenden der

Mehrheitspartei 'im Abge~rdnetenhaus zum Premierminister zu

ernennen; aber mitder Faschistisierung der japanischen Gesellschaft

seit etwa 1930 bahnte sie' umgekehrt der un-, ' garantidemokrati

sehen Zeitströmung' und zwar der militärischen Diktatur den Weg,

der schließlich zur 'Niederlage im Zweiten Weltkrieg' und damit

zum Untergang des Kaiserreichs samtseine~ Verfassung selbst

führte.' Das war das verhärignisvolle Schicksal unserer "alten

kaiserlichen Verfassung mit zweisch~eiCligen "Gem:ira;lklauseln:

Ist es für sie also nicht symbolisch, daß man dann forrnalnoch

mit der Änderungsbestimmung der" alten Verfassung die neue

zustande kommen ließ, obgleich es dabei inhaltlich nicht mehr um

irgendwelche Änder~ngen der bestehenden Verfassung, sondern

D:m: 'eine ganz ~eue 'Verfa~~unggebung: also eine Revolution 'im

theoretischen Sinne handelte? Es. ist dieser Vorgang; den, ich am

Anfang-dieses Teiles als eine einzige, und'zwar große Ausnahme

.in.vder .~on~t.,pestä~digen Verfas;supgsgeschichte j~pa,~s.,berührt

habe, In der Gegenwart, zeigt jene Stärke wie Schwäche vor allem

i},ix:t. 9de/ :Veri?s~ung desStaates Japa'n,' de'rsog:Krieg~v,erzic~tp
artikel, der sich, 'wie im nächsten Teil (V) dargelegt," trotz
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seiner .textwörtlichen .Uuveränderhchkeit-derart einem beträchtli

chen Bedeutungswandel unterwarf undunterwirf t, .daß man beute

selbst von' der' ,;Vetfassungswandlung" im Sinne, Georg ]ellineks
spricht. J,:': ,', "

'-..'

In. , "

So~elCder'erste Teit Wenderi" wir uns d~ml dem zweiten
.' " !.~. : .~'J ~r:;.·· .. - r' ; j :,':~:; .•• ", '. ' •.' • .' ':'.. • .:f -. '._ '. .',

Teil über die inhaltlichen Charakteristika der japanischen Verfas-
sung (en)'zu. . " '" , ''; , ,

, Ichhabe soeberi die Revolution, die zwischen' der Verfassung

des K~i~er~ei~h.~: Gr~ß~J~p~n' und der' Verfas:sung d~s Staate~
~ • ' - > /': ~ • .'.. ".. .' ...~ • -,' • : :." .', • .!' . " : " '.!" • .' ••••' , •• " ' • ; •

Japan lag, gestreift. Warum Revolution? Weil die, Grundnorm so

vo'llst'äpdigge~echselt 'hat, :daß es 'zw'ischen' 'bejci~~ Ve;fassun~en
keine :rech:tÜche Kontin~ität 'mehr gibt. ;8ä~' heißt, an' die Stelle

.:: . . - -; ,': ",.. ,": .>' .:: :. ,~~ " , ! •• ....,' : '; : ' .' J ,"; J" • - :.; !'

der verfassunggebenden Gewalt des Kaisers trat nun ganz
. . '..' -'.~ . ~ . .~ ". .') ~ - -.. .... - .. . . , '

umwälzend diejenige des Volkes! Folglich .haben die substanziellen
,:.'.,,~," ":'_;·l_'.~:~ ", co',. '.•. ; •·•. ·,.1··.'· < '. _.:'~"r.';,'·;, ;:';'

Strukturprinzipien gleichfalls ,um einhundertachtzig Grad gewech-
• ..' , :.~. _,.:' '; :'-, '. '.: ;, . I ~, , , . " . " • ',. "'" _". ~ I j .' -.' " " "'.: :' "

selt. Auch in dieser Hinsicht, nämlich bezüglich der inhaltlichen

Gr,u~:d~t~'ukt~re~"der,' b~ide~ Verfassu~gen .u~d' deren \d~ftigen
'.;~'~: • ,.~, •. ". '.". ~. '.~ >~' " .' '~:. ':, ",.. , }".-.( ."': . .': .,.': ... " )•. '. • ..":

Überganges müssen einem behutsamen Beobachter nicht bloß
,.'. \' ·,i'·':. . :.:; .,>. "~,' ;.<,I,.~ .. ;•.i.:.. .t.> I'"'~: ';., ~I,'} .;.•.•. ,( ,:: -, ': •. '

abendländische Beeinflussungen, 'sondern auch japanisch-eigene
.. ' _~..'~' ,.r-"': .', ':~.:' :.. f '-\. ""~'-" •. " ";.,'. J;. ... ':.... •. ,

Entfaltungen auffallen. .
.. • .;...' '\' .; '." .' .:' ~';" :: : • : ,: ' > '. • ",:;~ ',:.

Zuerst die alte Verfassung .von 1889.
'.•• , ". . ",.• ' ~".- : -' ,'-: '.' ' ...;' ' , ", ". ... " ": '": ""': .•";:., ':1..' " ,

" Einmal hat eine amerikanische Japankennerin das alte Japan

oder j;pa~'bi~ 1'946' äl's'dasL~~d ~on::,c'h~ysant'heme und S~h~~rt"
" .. ' " ,.' :..,.' -:': "",~.~ '.: ._ .+".; ', .' .: ""'~'" ~·.·~.r'· ~,:., .. ; .". ."l";'! " '~ •.: .:~ '.

gekennzeichnet, 7) Meiner Meinung nach trifft diese literarische
• " ' : .. ' •• ',.:), .' • + ... :,': • :"', ... : ••~ " '; :: , " •• , '. ! .:~. : ~~, :,': ~, :i',·, .". ~ .,"

',' 7} Rutk Benedict, The.vChrysanthemum-jand-fhe Swörd,~'Boston: 1946;
"Aller.dings .war der Sinn dieses Buchtitelsanders alsvderjenige, indem
, ich ~'i~ folgenden Text diese Metaphorik gebrauche: für die' Verfasserin
'~aieti' dieChrysantheme"ürid~dasSchwert die-Symbole des' widerspruchs-
v911enNat~~nalcharakters der Japaner.Ste,s~hrie'b' Ca. a. Q., ~~.~):

"Wh~n he Ca. serious observer) writes a 'book on anation with a popular
cl.llt of'a:es1:heticism \vhich 'gives high honor to actorsand'to artists 'and
'lavishes'art"u,pon thecultivation" of 'chry~antheml,lms, that book does
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Charakterisrerung auch. derv.damaligen Verfassung zu. ' Es, würde

sichvon-selbst verstehen, "daß ich hiermit der "Chrysantheme"

die ,japanisierte_Monarchie vom diec.Chrysantheme im 'Wappen

.führenden Kaiserbaus.tund.Jmit . dem . "Schwert'~ den vom .japani

sehen-Schwertayrnbolisierten Militarismus. japanischer Art-meine,

Diese Verfassung. wurde: nach .dem, europäischeu.vvorvallem

deutschen Muster die- Monarchensouveränität und das 'stehende

Heerwesen imit.ider. allgemeinen Wehrpflicht einführend-oktroyiert.

Man müßte aber ::nicht:übersehen, daß diese Einführung' von

Anfang, an . weitgehend' .einheimischvmodifiaier.t war und darauf

auch, immer, speziell-japanischentwickelt .wurde. -Das werde ich

ausschließlicharn monarchischen. Prinzip beweisen, .da mit seinen

.japanischen. Besonderheiten diejenigen des :zweiten Grundsatzes

des Militarismus gekoppelt sind. !' ,'\

Nun, pflegt man in diesem .Zusammenhang auf die .Rezeption

der konstitutionellen Monarchie preußischer, Prägung.hinzuweisen.

Wenn der' Hinweis auch nicht ohne Grund besonders aus Rücksicht

auf den tatsächlichen Entstehungsverlaufdes Verfassungsent

wurfes: sein, mag, ist. erxdoch .nichtigenau. -Denn die Gesamt

.stnuk tur-ider Werfassung ", pes,K~lis'erreichs Groß-}apan war viel

.monarchistischer, als 'ihr preußisches .Modell.iwas uns berechtigen

dürfte,sie sogar als absolute .Monarchie zu qualifizieren. Zwar

war sie ko nstltutionell in dem Sinne" daßsie ein Abgeordnetenhaus

errichtete, eitle wenn auch .scheinbare:Gewaltenteilunganerkannte

und den Untertanen Grundrechte, .wie.beschränkt auch.imUmfang,

gewährleistete; aber .dieser. .Konstiturionalismus .rwar. durch die

sehr, .starken verfassungsmäßigen Prärogativepdes Kaisers über

schattet, .und wie der Emmentaler. Käse durchlöchert, alsoblieber

I111,1? yorgetäuscp,i;Die, :yerf~ssung selber schrieb. in !A~t. 4. vct;

der' Kaiser '.~ei das Staatsoberhaupt des; Reiches; er, .vereinige .In

t ; I, '. ,'"
•. ', . j, .. • .r . • . •• • " , , • • ~_ ,_ , "

notordinarily have to be supplemented by another which is devoted to
thecult of'the swortl andilü~ top "prestigeof tbewarrtor'.. " '- ;;B6fh the

. .sword and the chrysanthemum area 'part.of the picture {on Japan).'"
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sich die Herrschaftsgewalt. Diese verfassungsrechtliche Stellung

des Kaisers, als des vereinigenden Inhabers der Herrschaftsgewalt

verkörperten unter anderem sein Vorrecht nach" Art. 8 und 9;

unabhängig vom Reichstag extensiv kaiserliche Verordnungen zu

erlassen, und sein militärischer Oberbefehl nach Art. 11, 'den er

lediglich mit Hilfe der beiden Generalstabschefs der Armee sowie

der Marine ganz selbständig, ,d. h: dem Einfluß von seiten des

Reichstages, gar der Regierung entzogen, führen' durfte, was

institutionell dazu beitrug, daß der Militarismus' im Sinne der

Diktatur des Militärs unter der allerhöchsten Autorität des Kaisers

zustande kam und so die Chrysantheme und das Schwert letzten

Endes miteinander vereinigt wurden. Diese absolute.Lgenauer:

nominal konstitutionelle, doch in Wirklichkeit absolutistische

Monarchie war aber geschichtlich und gesellschaftlich conditio sine
qua non für' das damalige Japan, das einer starken politischen

Zentripetalkraft 'bedurfte, um sich nach den. 300 Jahren des

internationalen Isolationismus .rasch zu modernisieren, und die

kapitalistischen Großmächte des Westens einzuholen. Das war

der Grund, warum die Verfassung des Kaiserreichs Groß-Japan

erst im ausgehenden 19. Jahrhundert im, Geiste des Absolutismus

konzipiert worden ist, der in Europa schon längst ,vorbei gewesen

war. Wie sein frühneuzeitlich-europäischesGegenstück brauchte

auch der japanische Absolutismus' eine ideologische,' d. ,L ihn

außerpositiyrechtlich legitimierende Grundlegung. Diese fand er

im überlieferten Mythos des Schintoismus, während sie beim

ersteren vorn christlichen Dogma des Gottesgnadentums verschafft

worden war. Beide Lehren in Ost 'und West waren wohl auf den

ersten Blick in Hinsicht auf ihren sakralen Charakter' nicht un

ähnlich, jedoch ihrem Wesen nach wären sie völlig verschieden.

Bei uns Japanern lehrte der schintoistische Mythos, der jetzt 124.

Tenno des japanischen Kaiserhauses als der geschichtlich einzigen

'Dynastie Japans sei direkter Nachkomme', ei~er , S~nnengöttin,
. • • • _.. I '.

und seine souveräne Herrschaftsgewaltberuhe .aufdteser von ihr
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auf, ihn vererbten Göttlichkeit. und dem Gotteswort, das sie als

seine Urahne ihrem Enkel als dem ersten Herrscher .Japans gegeben

habe. Kurzum, der Kaiser selbsteei Gott, deshalb souverän, und

unantastbar. Von solcher Mystik gefärbt waren obendrein positive

Bestimmungen der Verfassung. So Art. 1:: "Das Kaiserreich Groß

Japan regiert 'der Kaiser in gerader, in alle Ewigkeit fortlaufender

Linie vom ersten Kaiser"; .Art. 3: ."Der Kaiser ist heilig und

unverletzbar". Dagegen waren die europäischen absoluten Monar

chen von Gottes Gnaden Souveräne, so daß, sobald sie denen

unwürdig wurden, ihre Legitimität verlorenging und das Wider

standsrecht des Volkes auftrat. Sie waren nämlich ideologisch

nicht so unbedingt göttlich und unangreifbar wie der japanische

Kaiser. -'- So war: das Kaisertum der Verfassung deK saiserreichs

Groß-Japan. Das war eine Art absolute Monarchie, aber eine

eigenartige Monarchie japanischen Typs, . sozusagen die Ghrysan

theme-Mo narchie, die man auf die japanischen Verhältnisse aus

den sowohl europäisch-institutionellen; als auch bodenständig

ideologischen Stoffen zugeschnitten hat.

N.

.Dann die derzeitige Verfassung von 1946.

, Nach dem Zusammenbruch von "Chrysantheme und Schwert"

hat man ganz gegenüiilige. Grundsätze als' Pfeiler der neuen

Staatsverfassung aufgestellt: Demokratie und Pazifismus. Wie im

vorhergehenden ausgeführt, wäre' daswitklich eine Tlmwälzung

im theoretischen Sinne gewesen, und 'zwar eine unblutige

Revolutiori,obwohl davor doch drei Millionen Leben der Landsleute

dem Krieg geopfert worden waren. Jedenfalls ist der Blütenstern

der Chrysantheme abgefallen und das japanische' Schwert, das

manfür Samurais Ethos vergegenständlichendgehalten hatte,nun

in Hacke und Sichel. umgeschmiedet worden:

Die Demokratie .diesmal habe~ wir .\Vieder dem westlichen

Muster nachfolgend in 'unsere Verfassung eingeführt.'. Aber hier
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muß auch. nochmals ; betont werden, daß es: dabei natürlich nicht

um eine bloße Affennachahmung handelte. Eine. demokratische

Vorgeschichte hatten wir' schon lange 'gehabt, wenn auch; als

unterirdische Strömung: z. B.,.' bereits arn-Anfang des. 18. Jahr

hunderts gab. es einen originellen Denker; 8~ ,der unter -der

despotischen .Herrschaft des Shogunates.: ganz 'ureigen,d. h.

unabhängig von der europäischen Gedankenwelt.iüber die Gleich

heit aller Menschen, einschließlich beider Geschlechter ausführlich

und,systematisch theoretisiert hat. Unmittelbar vor der Oktroyie

rung .der alten Verfassung von 1889 hatte man die politische

Idee der Ständeversammlung -als ides Vorläufers des modernen

Parlaments auch in der damaligen Regierung auftauchen und die

sogenannte Freiheits- und Bürgerrechtsbewegung wie große Wellen

in' ganzlapanwogen gesehen; sie haben. darauf' ihre.. obgleich

unvollständige verfassungsmäßige Verankerung ,gefunde.n.:, Selbst

unter .der alten monarchischen Verfassung haben: sich demokra

tische. Tendenzen allmählich entwickelt, die .in-der Regierungszeit

des 123. Kaisers Taisho-Tenno (1912-:-1926) ihren' .Höhepunkt

erreicht haben. Diese sog. Taisho-Demokratie hat, wie im ersten

Teil erwähnt, institutionell sogar die demokratische Praxis der

parlamentarischen Regierung verfassungsmäßig zustande gebracht,
.' ~ I -,':.". • : ., . .: • ." " .:

indem man sich durch die Lücken der unbestimmten Verfassungs-
vorschriften geschläng~lt' hat.' .Obwohl"diese .Pr~xi~,: weil nicht

vonVerfassungsrechts we~engarantiert, danach 'leide~ r~C~gän~{g
gernacht worden ist, blieben einige der'an'deren I~stitutione~" die

:•• > '.' :' • ". '. -,·:r·f ;". ;.'.: '.': '.' \ ., .' ,'\"",.'.;;,

Taisho-:-Demokratie verwirklicht hatte, beispielsweise das 'illlge-
. ".'.,' . .' , ~.' .

meine Wahlrecht von 1~~5"bis zum Übergang . zur. neuen Ver{as,-
.J ..'.'.' '.,. ,_." .', "" .J ' ,',' ,"

sung bestehen. Ohne solche eigenen Vorbereitungen wäre" es
• _ • ..' '.' ,.,".' '.' . " ",' f.

unmöglich, daß die. Demokratie .so glatt in]apan.1946 eingeführt
.' I. . ' " .·.··.r· ".' ' . _. / '.... •

werden und dort so' bald· Wurzel. fassen konnte. , In diesem-Sinne
, .. '.-' -.' " . ' . , ,", " . - '. . ' .. , ." ~ .' ,: ' ,

8) Shoh'eki Andoh (l703-1762).Vgl. E.Herbert Normen, Ando Shoek-i
and the' Anatomy of 'Japanese'Feüdalism,The "I'ransactionsvof the

', Asiatic Society of Japan, srd Series vol. 2, 1949. . -. ",' ..
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hat, die Demokratie der.ineuen Verfassung Japans auch japa

nische Eigenschaften;.:' ','

Das beweist am besten .die Tatsache, daßsie·die,;Demokratie

mifTenno"ist. .;Wiebekannt,'': sagt' 'man von der' Weimarer

Republ'ik,siesei das' "Reich ohne Kaiser'<gewesen. Jetzt ist;

Japan, eine' ,;Republik 'mit Kaiser". Während i in Deutschland .nach

dem Ersten Weltkrieg-der Kaiser gegangen war-Generäle geblieben

waren; war es bei-uns nach-dem Zweiten Weltkrieg der Fall, daß

Generäleg'ingeneder Käiserblieb.: Die Generäle: und Admirale sind

irrfolgetotaler' Entwaffnung zurüekgetretenoder garals Kriegsver

brecherihingerichtettworden; doch ist der: Kaiser geblieben, aber

nicht vmehr als' Souverän,sondernals "SymbOl'''. Was für ein

Symbol? "Da:s"Syrilbol des Staates Ja:panund der Integration des

japanischen Valkes"~so heißt JArt.l i Satz 1 der Verfassung des

Staates Japan. Als solches vollzieht er jetzt bloß die in der

Verfassung. sehr beschränkt, aufgezählten, nur fcrmell-zeremo

riielleni.Handlungen in ·Sfaatsangelegenhelten", wie .die Ernennung

des Ministerpräsidenten aufjBenennung durch das Parlament sowie

des Präsrderrten-des Obersten Gerichtshofs auf Benennung durch

das Kabinett, die Verkündurig von vom Parlament erlassenen

Gesetzen, die'Bestätigting eines, vom Kabinett entschiedenen

Amnestieoder den 'Empfang. fremder-Betschaf teriund Gesandter,'

urrdzwar- 'unterder <Bedingung-dec-Empfehlung und-Zustimmung

des KabinettsvIdas für diejenigen: Handlungen des Kaisers die

Verantwortung trägt.lD'arüber hinaushater ganz und gar keine

Befugnisse hinsichtlich, der ,;Staätsführung" mehr. Solcheverf'as

sUrigsreclitliche·Stellung,magunsandie .Königin von England

erinnern.vvZwischerrrbeiden' 'aber gibt es einen großen, nicht zu

übersehenden Unterschied. Wenn sie auch faktisch entpolitisiert

ist, behält die englische Königin heute noch von Rechts wegen

monarchische Prärogativen und man darf dort staatsrechtlich
< ..'. .. i', i' ,. ; ,

über die .oueen in parliament" als Souveränitätsprinzip sprechen.

Das ist nicht der Fall in Japan der Gegenwart, wo die Hoheits-
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gewalt : ausdrücklich dem Kaiser entglitten und auf das Volk

übergegangen ist. So manifestiert die Verfassung des Staates

Japan in ihrer Präambel: "Wir, das japanische Volk, ... erklären

damit, daß die Souveränität beim, Volk ruht, und bestimmen

diese Verfassung", und ihr erster Artikel schreibt anschließend

an die Bestimmung' über den Tenno als Symbol folgendermaßen

vor: "Diese Stellung (des Kaisers) ist .auf· den Willen des

japanischen Volkes gegründet, bei dem die. Souveränität ruht".

Alles in' allem fehlt es dem .heutigen japanischen Kaiser an- den

staatsrechtlichen Merkmalen eines Monarchen im eigentlichen

Sinne, bis auf die Erblichkeit und den symbolischen Charakter

der betreffenden Stellung. Daher hat ein deutscher Autor über

die japanische Verfassung recht, wenn er sagt: "Der im Ausland

verbreiteten Vorstellung, der japanische.Kaiser habe ... auch heute

die Befugnisse'. des Staatsoberhauptes einer (konstitutionellen)

Monarchie; tritt die japanische Verfassungslehre ... entgegen.

Die Stellung des Tenno ist in der. Welt ohne. Beispiel, sie. läßt

sich- auch mrt.historischen Erscheinungen außerhalb Japansnicht.

vergleichen". 9) Entzaubert vom. politisch ideologisierten Schin

toismus oder dem "Mythos des 20. Jahrhunderts", findet das

japanische Kaisertum doch immer noch seine feste Unterstützung

in der Gesinnung des nunmehr souveränen Volkes. Dieses beson

dere,. geschichtliche und soaiopsychologische Element einbegriffen, .

dürfte der singulär japanischen Staatsform "Demokratie . mit

Symbolkaisertum" oder literarisch ausgedrückt: "Demokratie mit

Chrysantheme geschmückt" als einem Experiment einer dialek-:-,

tischen Synthese von demokratischem Rationalismus und monar

chisehern Romantizismus eine große Beachtung verdienen.

v.

Was Dialektik angeht, so wäre es bei weitem bemerkens-

9) Röhl, a. a. 0., S: 93.
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werter, daß' sich unsere-rneue Verfassung zum Pazifismus und

zwar izum abeo luten Paaif'ismus-bekennt.

: ' "Krieg 'und Friede". ~Zu dieser ewigen .Apo rie der Menschheit

hat man in Japan unmittelbar nach, dem-.Zweiten Weltkrieg ent

schieden für, den, Frieden' .Stellung genommen, indem man in der

neuen Verfassung dem "Staate. die Kriegsführung schlechfhinund

die Unterhaltung allerlei Kriegsmacht verboten hat. AlsFo lgeder

schwersten Niederlage gingen nicht nur Generäle, sondern auch

das Soldatentumselbst wurde vollständig aufgelöst; mit anderen

Worten; . das japanische Schwert ist zersplittert gebrochen.

Millionen Mitbürger waren im .Krieg gefallen, Tausende'von

Städten in ganz Japan, aus der Luft angegriffen, lagen in Schutt

und Asche. Die Alliierten .Besatzungsmächte wollten' das von

ihnen fürweltfriedensschädlich .gehaltene Japan für immer waf

fenlos. bleiben lassen.-Das.alles waren die Umgehungen der

Verfassunggebung von 1946. Kein .Wunder, daß man also den

folgenden Text in Art. 9 rriedergelegt..hatsc.In aufrichtigem Streben

nach einem auf Gerechtigkeit und Ordnung gegründeten interna

tionalen Frieden verzichtet das japanische Volk, permanent auf

den als ein souveränes Recht der Nation geführten Krieg und die

Androhung oder .Ausübung von, militärischer Gewalt als ein

Mittel zur Lösung internationaler Streitigkeiten" (Abs. 1); "Zur

Erreichung des Zwecks des, Absatzv; werden Land-, See- und

Luftstreitkräfte sowie andere Kriegspotentiale nicht unterhalten.

Ein Kriegsführungsrecht des Staates wird nicht anerkannt"

(Abs.2).

Wenn man den Artikel seiner Entstehungsgeschichte und seinem

Wortlaut treu auslegt, dann ließe sich, darüber nicht streiten, daß

er einen unbedingten Verzicht auf, den Krieg und die Kriegsmacht

bedeutet. Ein echt unbewaffneter' Pazifismus! Was für eine

kopernikanische Wendung des kriegerischen Militarismus Japans

bis 1945! Die Chrysantheme, wenn auch metamorphosiert, besteht,

aber das Schwert also vergeht völlig! Diesern Umschwung lag
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natürlich der Zwang der Verhältnisse zugrunde.,Daräuf habe.Ich

schon hingewiesen. Aber es 'dürfte : zugleich ' nicht vergessen

werden.r-daß es auch einen weiten .geistesgeschichtlichen Hinter

grund, gab, der jetzt'; von der ~,List derVernunft" .geleitet, in den

Vordergrund: der Weltgeschichte 'vorgerückt, worden '. ist.'. Als

solche: idealistischen Ideen oder ,Bewegungen sollten voraUem

genannt werdem. der Buddhismus, insbesondere .sein ' Dogma der

unendlichen Barmherzigkeit, das auch' in Europa.: z. B. in Albert

Schweizers Gedanken der i ' "Ehrfurcht' vor dem Leben" eine' Beein

flussung von ihm fand; .Mahatma Gandhis Prinzip' .der Gewalt

losigkeit oder des passiven Widerstandes, das', 'arn Ende die

militärische Unterdrückung von Engländern. überwältigt und seinen

Anspruch auf nationale .Unabhängigkeit der 'Inder durchgeführt

hat; die 'christliche Überlieferung des Pazifismus, insbesondere

Lehrer und Praxis der Doukhobol-Sekte ' in: Kaukasien," die'Leo

Tolsto] stark beeinflußt haben, soll; der philosophische Gedanke

"Zum ewigen, Frieden" von LmmanuelKant, der; wie bekannt, .den

notwendigen Zusammenhang des Pazifismus mit' dem Republika

nismus oder der heutersog.vDemokratie erklärt hatte; und den

um: 1946 die Japaner, von' vornherein Freunde der deutschen

Philosophie, mehrmals gerne, angeführt haben; die zwar unsen

sationellen, 'aber, steten' völkerrechtlichen Bestrebungert .zur Ille

galisierung. des Krieges i C,;outlawry ofwar" mooementy;' die die

Meilensteine wie den Nichtangriffspakt von 19'28' hinter' sichgehabt

haben.' Nicht zuletzt hat man .stch dort damals an' die sich seit

1815 oder gar seit 1648 historisch bewährende schweizerische

Haltung der: ,:,neulralite perpefutdle" als ein Musterbeispiel erinnert.

Man vdürf te sich 'aber nieht -über die Tatsache 'hinwegtäuschen,

daß der "F~ülder" Schweiz' 'ein" bewaffneter" Neutralismus 'ist.

Orientiert gemeinsam nach' dem ewigen Frieden; so: gibt es: doch

zwischen 'beiden' Versuchen -bzw. dem schweizerischen 'und dem

japanischen 'hinsichtlich des. Mittels zum Zweck. einen'" großen

Unterschied. Eine igelhafte Bewaffnung ausschließlich 'zuf'Selbst-
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ver teidigung auf. der einen: Seite, eine totale Selbst-Entwaffnung

mit . dem Verzicht sogar .auf .die militärische Ausrüstung. zur

Abwehr von Angriffen auf der anderen Seite! Es bleibe dahinge

stellt, welches der richtige Weg zur Aufhebungdes.Kriegesv.dieses

in sich widerspsuchsvollen Verhängnisses der Menschheit -,sei, .da

dieinternational~geopolitischenBedingungender beiden Staaten

sehr verschieden sind. Trotzdem wäre es nicht zu leugnen, .daß

Art. 9 der Verfassung des Staates Japan 'als ein gewagter oder

gar religiöser Versuch, mit dem man das Letzte vom Letzten gibt,

nichts anderes als ein grandioses Experiment in der Verfassungs

geschichte der Welt, ja, sogar in der Weltgeschichte selbst ist.

Hier muß ich aber noch eine Belehrung, die uns Art. 9 der

gegenwärtigen japanischen Verfassung durch seine 36-jährige
" .' , : :. ,'.. '.-', '. ,: :' -,\ ...,'

Praxis gab und gibt, erwähnen. Dabei handelt es sich nun diesmal. . ,- . "" "., . :' "" " . ',- .' " .. '. .~. ~ , , '," '

um die Dialektik von Norm und Wirklichkeit.. Die harte außen-

wie innenpolitische Realität hat uns nicht erlaubt, den verfassungs

re'chOichen Kriegs- und Kriegsma~htve~~ichtsartikel~aiv wörtlich
.' '.,. . ,. ;. ',": .' ." .,: ". ,""';.-.

zu beobacht~n. Das Resultat ist es, daß ,es heute inJapan unte,r dem

Namen der "Selbstverteidigungskräfte" ("Sel/-De/ense Force")
einschließlich der Luftwaffeneinheiten - ein stehendes Heer. von

über 200,000 und eine Marine von ca. 40,000 Mann gibt. Diese

gewandelte Verfassungswirklichkeit qualifiziert aber die japanische

Regierung autoritativ als nach wie vor verfassungsmäßig, indem sie

Art. 9 umgedeutet hat, er verbiete zwar den Invasionskrieg, aber

keine Selbstverteidigung und damit keine Streitkräfte zu diesem

Zweck. Obwohl diese Auslegung logisch oder interpretations

technisch nicht immer unmöglich ist, ist sie doch offensichtlich

dem objektiven Verfassunggeberswillen zuwider."? So gerät jetzt

Art. 9 in eine Krise der starken Spannung zwischen Norm und

Wirklichkeit. Dennoch dürften wir es nicht außer' acht lassen
, . ,. • .,: «} ; -, .' _. ,.:.. -. . . ". ,

daß er immer noch eine große normative' Kraft insoweit geltend

10) iNäheres vglRichar:dNeumann, Änderung und Wandhing-tder
japanischen Verfassung, Köln-Berlin-Bonn-München 1982.
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macht.v-als man danach die allgemeine .:Wehrpflicht oder das

Verschicken . der Selbstverteidigungskräfte nach Übersee ohne

weiteres für verfassungswidrig, halten muß, abgesehen davon, daß

er außenpolitisch diente' und dient, die aufdringlichen amerika

nischen 'Forderungen .. der:' -Aufrüstung Japans im 'Rahmen der

amerikanischen Welt strategie jeweils abzuschlagen, was 'ohne

Zweifel" zum erstaunlichen Aufschwung der japanischen Wirtschaft

mich dem Zweiten Weltkrieg einen Beitrag leistete.

VI..

Zum SchlU:ß' fürchte' ich, ich habe von zu, viel zu einfach

'geredet:' WennmeinVersuch aber, mag er auch nur skizzenhaft

'sein', 'glücklicherweise .daz~ '.An:l~ß geben könnte, mehr Interesse

an der' japanischen Verfassung, derh japanischen Recht und weiter

Japan .überhaupt zu nehmen, würde ich mich sehr freuen. Offen

gesagt, wissen die Europäer über Japan ~och zu wenig,' während

'd'ie Japaner über Europa zu viel wis~eri:'U~ unser gege~seitiges
Verständnis zu' vertiefen, gilt es, diese~ 'Einbahnverkehr aufzuhe

ben:!!) Dieset E~~ai ~~n mir möge dazu eine kleine Kontrihution
werden! .

11) Z'utreffEmd bemerkt Murakami, a. a. 0., Vorwort: "Für diejenigen,
.: rdie die japanische Rechtskultur "eingehend untersuchen wollen, sind aber

Sprachkenntnisse unentbehrlich. Ich hoffe, daß sich die deutsche
.... Rechtswissenschaf zusammen mit-der deutschen Japanologie auch in dieser

Richtung entwickeln wird."
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